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§ 32 LPVG 1999 Geschäftsordnung
der Landespersonalvertretung, der

Dienststellenpersonalvertretung
und der Dienststellenversammlung

 LPVG 1999 - Stmk. Landespersonalvertretungsgesetz 1999 – LPVG 1999

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsführung der Landespersonalvertretung, der

Dienststellenpersonalvertretung und der Dienststellenversammlung sind unter Bedachtnahme auf die für die

allgemeinen Vertretungskörper geltenden Grundsätze von der Landesregierung zu beschließen. Dieser Beschluß ist in

der „Grazer Zeitung – Amtsblatt für die Steiermark“ kundzumachen und tritt, sofern nicht anderes bestimmt ist, mit

Ablauf des Tages seiner Verlautbarung in Kraft.

In Kraft seit 01.07.1999 bis 31.12.9999
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